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 AMIplus - Kooperation Arbeitsmarkt 
Arbeitsmarktintegration für Sozialhilfeempfangende 

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

ZIELE UND VORGEHEN 
Während dem einmonatigen Arbeitseinsatz wird die Arbeitsfähigkeit grob eingeschätzt:  

• Kommt der Klient oder die Klientin/ kann er/sie das gewünschte Pensum erreichen 
• Grundvoraussetzungen werden geklärt 
• Schriftliche Rückmeldung mittels Standort-Förderplan und einem Kurzbericht. Das Feedback bein-

haltet die ausgeführten Tätigkeiten, Rückmeldung zur gezeigten Motivation und Aussagen zu Pünkt-
lichkeit, Verlässlichkeit und Motivation und einer Empfehlung für das weitere Vorgehen. In dieser 
Zeit findet kein Coaching statt.  

• Ausübung einer der Situation angepassten Arbeit 
• Wahrnehmung des vorhandenen persönlichen und beruflichen Potenzials 
 

 

LEISTUNGSANGEBOT 

 Regelmässiges Arbeitsangebot mit verschiedenen Aufträgen 
 Arbeitsagogische Anleitung 
 Meldung gravierender Vorfälle oder Problemstellungen an die zuweisende Stelle 
 Meldung der geleisteten Stunden per Ende Monat an die zuweisende Stelle (Soll – Ist) 

 
 

FINANZIELLES 

 Programmkosten: CHF 1‘200.00 (100 %-Pensum) / CHF 875.00 (50 %-Pensum) 
 Bei Abbruch in der 1. oder 2. Woche verrechnen wir die Hälfte der Programmkosten 
 Bei Abbruch ab der 3. Woche verrechnen wir die vollen Programmkosten 
 Bei Nichtantritt verrechnen wir eine Pauschale von CHF 400.-  
 Die Preise sind jeweils für einen Monat berechnet 

 
  

ABKLÄRUNGSMONAT  
Dieses Programm basiert auf einem einmonatigen Arbeitseinsatz und dient der Vorbereitung 
für den beruflichen Einstieg oder Wiedereinstieg in den ersten Arbeitsmarkt. Während dem 
einmonatigen Einsatz wird die Arbeitsmarktfähigkeit der Teilnehmenden beobachtet. Pünkt-
lichkeit, Verlässlichkeit und Motivation stehen dabei im Fokus. 
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VORAUSSETZUNGEN 

 Die gesundheitliche und private Situation erlaubt es, einer Arbeit zu einem Pensum von mindes-
tens 50 % nachzugehen 

 Grundkenntnisse in Deutsch  
 Kostengutsprache  

 
 

AUFTRAGSVERHÄLTNIS 

Im Abklärungsmonat besteht kein Arbeitsverhältnis und den Programmteilnehmenden wird kein Lohn 
ausbezahlt.  
Die Programmkosten werden jeweils Ende Monat in Rechnung gestellt. Tritt die Person nach dem An-
stellungsverfahren nicht ins Programm ein, verrechnen wir eine Pauschale für unsere Aufwände. Eine 
fristlose Kündigung aus disziplinarischen Gründen ist jederzeit möglich. 
 
 

EINSATZMÖGLICHKEITEN 

Die TRINAMO AG bietet in all ihren Werkstätten und Betrieben in Aarau, Möhlin, Baden/Wettingen, 
Lenzburg, Rombach, Gebenstorf, Frick und Wohlen diverse Einsatzmöglichkeiten für die Programmteil-
nehmenden. Die Ressourcen der Teilnehmenden werden dabei genauso berücksichtig wie die Wünsche 
der zuweisenden Stellen.  
 
 

ÜBER UNS 

Die Sozialfirma TRINAMO AG ermöglicht insbesondere erwerbslosen und psychisch beeinträchtigten 
Menschen eine langfristige Integration und Reintegration in den Arbeitsmarkt und in die Gesellschaft. 
Als führendes Sozialunternehmen fördern wir die individuellen Kompetenzen der Klienten in umfassen-
der Weise, professionell und sozial. Verlieren Menschen die Arbeitsstelle, fallen sie oftmals aus dem 
geregelten Tagesablauf, verlieren soziale Kontakte und die finanzielle Unabhängigkeit. Folgen die Aus-
steuerung und die Abhängigkeit von der Sozialhilfe, ist unsere professionelle Unterstützung gefordert. 
Unsere Programme sind auf die unterschiedlichen Anforderungsprofile ausgerichtet.  

 

KONTAKT 

 

Team also! und AMI Plus 
Wässermattstrasse 8 
5001 Aarau 
062 834 51 32 
also@trinamo.ch 
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